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Amt Neverin
- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Woggersin

Beschlussvorlage

Federführend:
Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

VO-41-OA-2014-052
öffentlich
16.04.2014
Ilona Thiele 

Beschluss zur Anschaffung einer Motorhacke und Heckenschneider

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Gemeindevertretung der Gemeinde Woggersin Entscheidung

Sachverhalt:
Beschluss zur Anschaffung einer Motorhacke und Heckenschneider

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Woggersin beschließt in ihrer heutigen Sitzung die 
Anschaffung einer Motorhacke und Heckenschneider.
Durch den Gemeindearbeiter wurden 4 vergleichbare Angebote eingeholt.
Es liegen folgende Angebote:

Motohacke Heckenschneider
- HKL Baumaschinen 987,70 € 703,29 €
- Forst-und Gartentechnik Fuchs 1100,- € 700,- €
- BFL GmbH Burow 1139,- € 729,- €
- Autotec GmbH 1159,- € 729,- €

Im Ergebnis der Prüfung erhält die Firma HKL Baumaschinen den Auftrag zur Lieferung für 
beide Geräte.
Kaufpreis gesamt: 1690,99 €

Finanzielle Auswirkungen:
x Ja

Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt löschen)

I. Gesamtkosten der Maßnahme : 1690,99 €

II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: 1.800 €

Ergebnishaushalt 
Produkt:11403 
Bezeichnung: Auszahlungen für bewegl. Sachanlagen über 410 Euro
Sachkonto: 7857200

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm 
Investitionsprojekt: 05
Bezeichnung: bewegl. Sachanlagen über 410 €uro
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X Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung und könne nach 
Bestätigung der Haushaltssatzung erworben werden.
Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr nicht zur Verfügung und müssen  
außer-/überplanmäßig bereitgestellt werden (Ausführungen zur der Deckung sind der 
Begründung zu entnehmen).

III. Auswirkung auf die mittelfristige Finanzplanung:

Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen
Gesamtkosten von                € beziehen sich auf die Jahre                
Folgekosten in Höhe von                €

Anlagen:


	Beschlussvorlage 

